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eines paneuropäischen Pensionsfonds speziell für Wissenschaftler. Unter Berück-

sichtigung aller nationalen Vorgaben und Steuergesetze könnte eine solche Insti-

tution die übergreifende Koordination übernehmen. Bis heute ist allerdings unge-

klärt, ob ein solcher transnationaler Ansatz nicht an den jeweiligen staatlichen

Bestimmungen scheitern würde.

Um in der Diskussion über die verschiedenen Ansätze einen Schritt weiterzukom-

men, haben die Experten bei der HRK-Tagung zur Wissenschaftlermobilität über

zwei konkrete Maßnahmen berichtet: eine Machbarkeitsstudie der EU-Kommission

zu einem paneuropäischen Pensionsfonds und eine allgemeine internationale Studie

zur Situation, um die weiteren politischen Entscheidungen auf eine stabilere Fak-

tengrundlage zu stellen.

p Prof. Louise Ackers hat den Lehrstuhl für Socio-Legal Studies an der Universität 
in Liverpool inne

p Dr. Liz Oliver ist Research Fellow an der Law School der Universität in Liverpool

          



ie europäische Diskussion um eine Hochschulreform tritt gerade in ihre

zweite Phase ein. Bis jetzt ging es in den Debatten vor allem um eines: für

Mobilität im Hochschul- und Forschungsraum zu werben und sie zu erleichtern, 

sowohl für Studierende als auch für Lehrende und Forscher. Dabei ist deutlich ge-

worden, dass der internationale wissenschaftliche Austausch an vielen Stellen noch

auf institutionelle Hürden stößt – und genau an dieser Stelle setzt die zweite Phase

der Diskussion an: Jetzt müssen diese nationalen Barrieren abgebaut werden, damit

sich der Hochschul- und Forschungsraum dynamisch weiterentwickeln kann.

Welche Bedeutung das weit über die Hochschulpolitik hinaus hat, liegt auf der Hand:

Europa würde als Ganzes von verbesserten Arbeitsbedingungen im Forschungsbe-

reich profitieren, denn gerade in diesem Segment werden Wandel und Innovation

geschaffen. Wenn es gelänge, überkommene nationale Restriktionen in den Sozial-

versicherungssystemen aufzulösen und gleichzeitig die positiven Elemente der be-

währten Absicherung zu erhalten, könnte Europa dadurch sogar von der Globali-

sierung profitieren – durch eine gesteigerte Attraktivität und eine erhöhte

Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg,

hoch qualifizierte Bewerber zu gewinnen und zu halten. Denn nur in einem geöff-

neten Hochschulraum kommt der unabdingbare Erfahrungsaustausch zwischen 
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Der Abbau von Mobilitätshindernissen ist eine Aufgabe von 

entscheidender Bedeutung für Europa. Er verhilft der ganzen

Region zu mehr Wettbewerb und Innovation – ein entscheidender

Vorteil für Wissenschaft und Forschung
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Wissenschaftlern aus unterschied lichen Kulturen in Schwung – genauso, wie es der 

Gedanke des Bologna-Prozesses ist.

In der sogenannten „sozialen Dimension“ des Bologna-Prozesses sind Mobilitäts-

hindernisse vor allem für die große Gruppe der nicht entsandten, aber mobilitäts-

freudigen Wissenschaftler („free movers“) sichtbar geworden. Besonders die 

Bologna-Länder außerhalb der EU sind zudem in vielen Fällen vom Ost-West-

Entwicklungsgefälle stark betroffen. Solche systembedingten Inkompatibilitäten las-

sen sich am besten lösen, indem beispielsweise in den nationalen Sozialversiche-

rungssystemen übertragbare oder mitnehmbare Renten- und Pensionsansprüche in

die Altersversorgung eingeführt werden. Dabei sollte auch auf die Promovenden

und jungen Forscher Rücksicht genommen werden, die kein festes Anstellungsver-

hältnis haben.

Die Praxis hat gezeigt, dass für mobile Wissenschaftler – und zunehmend auch für

das nichtwissenschaftliche Personal – eine rasche, verlässliche und transparente In-

formation über ihren Sozialversicherungsschutz ausnehmend wichtig ist. Die Hoch-

schulen im Europäischen Hochschulraum und die jeweiligen Sozialversicherungs-

träger müssen deshalb künftig unbedingt die nötigen individuellen Informationen

und Beratungsangebote bereitstellen können. Gleichzeitig müssen bestehende Be-

ratungsmodelle in einer europaweiten Good-Practice-Initiative verglichen und ge-

gebenenfalls verbessert werden.

Diese Maßnahmen kosten einen großen Aufwand auf allen Ebenen, aber sie sind

kein Selbstzweck: Es geht um nichts Geringeres als die Wettbewerbs- 

und Innovationsfähigkeit der europäischen Wissenschaft.

p Dr. Peter A. Zervakis leitet das Bologna-Zentrum
bei der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
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Rentensystem
Traditionell werden drei Säulen unterschieden. Die erste Säule bildet die gesetz-

liche Rentenversicherung, die zweite Säule die betriebliche (u. a. Zusatzversor-

gungskassen wie die VBL) und die dritte Säule die private Alterssicherung.

Deutsche Rentenversicherung (DRV)
Bei der DRV mit Sitz in Berlin sind in Prinzip alle deutschen wie ausländischen

Arbeitnehmer in Deutschland mit Ausnahme u. a. der Beamten und der meisten

Freiberufler pflichtversichert. Die Wanderarbeiterverordnung des Europäischen

Rates (EWG Nr. 1408/71) stellt sicher, dass die Versicherungszeiten aus mehreren

EU-Ländern bei der Berechnung der Rente von mobilen Arbeitnehmern berück-

sichtigt werden. Jeder EU-Mitgliedstaat, in dem ein Arbeitnehmer versichert war,

zahlt nach seinen Vorschriften eine eigene Rente aus. Deutschland hat außerdem

bilaterale Sozialversicherungsabkommen mit Drittstaaten wie etwa den USA, 

Israel und Australien geschlossen.

Beamtenversorgung
Beamte zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, sondern bekom-

men eine Pension aus dem öffentlichen Haushalt ihres Dienstherrn. Die Pension

wird durch die Höhe der letzten Bezüge und die Dauer der Dienstzeit individuell

errechnet. Zuständig für die Beamtenversorgung sind in der Regel die Landes-

ämter für Besoldung, Versorgung und Bezüge.

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
Wer ein Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst beim Bund oder in ei-

nem Bundesland aufnimmt, wird in der Regel über seinen Arbeitgeber bei der

Zusatzversorgungskasse VBL mit Sitz in Karlsruhe pflichtversichert. Sowohl der

Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer müssen monatliche Beiträge einzahlen.

Der Arbeitnehmer kann zusätzlich freiwillige Beiträge in die VBL einzahlen. Falls
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das Arbeitsverhältnis nach weniger als fünf Jahren endet, können die eingezahl-

ten Beiträge erstattet werden oder auf andere deutsche Zusatzversorgungskas-

sen, mit denen die VBL ein Abkommen hat, übertragen werden. Die Übertragung

von Rentenanwartschaften zwischen europäischen Zusatzversorgungskassen

wird angestrebt, ist aber bislang nur in Ausnahmefällen möglich. Befristet wis-

senschaftlich Beschäftigte können zwischen Pflichtversicherung und freiwilliger

(kapitalgedeckter) Versicherung in der VBL wählen, wenn sie ihr Arbeitsverhältnis

bei einem öffentlichen Arbeitgeber aufnehmen. Voraussetzungen für eine Be-

freiung von der Pflichtversicherung sind unter anderem, dass dieses erste Ar-

beitsverhältnis weniger als fünf Jahre dauert und dass der Beschäftigte bisher

noch nicht in einer Zusatzversorgungskasse pflichtversichert war. 

www.deutsche-rentenversicherung.de
www.vbl.de

Die Zentrale der Deutschen Rentenversicherung
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